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C) BEGRÜNDUNG 

1. ZIELE UND ZWECKE DER PLANUNG 

Im Rahmen der Umsetzung des Gewerbegebiets hat sich gezeigt, dass die bisherigen Fest-

setzungen nicht zu dem städtebaulich gewünschten Ziel führen. Aufgrund dessen sollen mit 

dieser Bebauungsplanänderung und Erweiterung die Festsetzungen so angepasst werden, 

dass die Anforderungen angemessen berücksichtigt werden. 

Der bestehende Bebauungsplan Nr. 15 „An der Lichtstraße – 1. Änderung und 1. Erweite-

rung“ (i. d. F. v. 11.06.2014) setzt für einen Teilbereich des Gewerbegebiets eine Aus-

gleichsfläche fest. Die gewerbliche Nutzung ist in diesem Bereich damit bislang nicht zuläs-

sig. Durch die Festsetzung dieser Gewerbegebietsfläche verschiebt sich die Ausgleichsflä-

che des Bebauungsplans Nr. 15 „An der Lichtstraße – 1. Änderung und 1. Erweiterung“ in 

Richtung Süden. Um auch den geänderten naturschutzfachlichen Belangen gerecht zu wer-

den, sollen Teile der Ausgleichsmaßnahmen erweitert werden. Durch die Verschiebung der 

Ausgleichsfläche soll der bestehende Geltungsbereich geringfügig erweitert werden.  

2. BESCHREIBUNG DES PLANBEREICHS 

 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ergibt sich aus der Planzeichnung. Er 

umfasst eine Fläche von 2.084 m². 

Der Geltungsbereich beinhaltet Teilflächen der Fl.-Nrn. 286, 286/7, 286/8, 286/9, 286/10, 

286/11 und 287. 

Alle Grundstücke befinden sich innerhalb der Gemeinde und der Gemarkung Sielenbach. 
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 Lage und bestehende Strukturen im Umfeld  

 

Abbildung 1: Topographische Karte vom Plangebiet (rote Markierung) und der Umgebung, o. M. (© 2024 Bayerische Vermes-

sungsverwaltung)  

Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt: 

- Im Norden durch das bestehende Gewerbegebiet 

- Im Osten durch eine Straße sowie angrenzende landwirtschaftlich genutzte Flächen 

- Im Süden und Westen durch landwirtschaftlich genutzte Flächen 

 Bestandssituation (Topografie, Vegetation, Schutzgebiete) 

2.3.1 Topografie und Vegetation 

Das Plangebiet befindet sich in einem bewegten Gelände, welches von Südwesten nach 

Nordosten leicht abfällt. Der höchste Punkt des Plangebiets befindet sich im Südwesten auf 

etwa 488 m ü. NHN. Das Gelände fällt in Richtung Nordosten auf ca. 482 m ü. NHN ab. 

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich keine kartierten Biotope. 
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Abbildung 2: Luftbild vom Plangebiet mit Höhenschichtlinien, o. M. (© 2024 Bayerische Vermessungsverwaltung) 

3. PLANUNGSRECHTLICHE AUSGANGSSITUATION 

 Beteiligungsverfahren 

Nach Bewertung der bisherigen Planung liegen keine wichtigen Gründe für die Dauer einer 

angemessen längeren Frist der öffentlichen Auslegung vor (vgl. § 214 Abs. 1 Nr. 2d BauGB).  

Der Entwurf des Bauleitplans wird daher mit der Begründung und den wesentlichen, bereits 

vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer ei-

nes Monats, mindestens jedoch für die Dauer von 30 Tagen öffentlich ausgelegt. 

 Flächennutzungsplan 

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan ist das Plangebiet als Gewebegebiet und Grünflä-

che ausgewiesen. Im Süden grenzt eine landwirtschaftliche Nutzfläche mit Gefahr der Boden-

erosion an. 

Aufgrund der geringfügigen Erweiterung der gewerblichen Flächen sowie der Ausgleichsflä-

chen und der nicht parzellenscharfen Betrachtung (Maßstab 1 : 5.000) eines Flächennut-

zungsplans, bedarf es keiner Flächennutzungsplanänderung im Zuge der Berichtigung. Die 

städtebaulichen Ziele des Flächennutzungsplans von Sielenbach stehen der 2. Änderung und 

2. Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 15 „An der Lichtstraße“ auch nicht entgegen.  
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Abbildung 3: Flächennutzungsplan (rote Markierung), o. M. (© 2024 Gemeinde Sielbach) 

 Bestehende Bebauungspläne 

Der Änderungsbereich liegt innerhalb des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 15 „An der 

Lichtstraße – 1. Änderung und 1. Erweiterung“ (i. d. F. v. 11.06.2014). Dieser setzt für einen 

Teilbereich des Gewerbegebiets eine Ausgleichsfläche fest. Die gewerbliche Nutzung ist in 

diesem Bereich damit bislang nicht zulässig. Durch die Festsetzung von gewerblichen Flä-

chen muss die Ausgleichsfläche in Richtung Süden verschoben werden und der neue Aus-

gleichsbedarf berechnet werden. So soll der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 15 „An 

der Lichtstraße – 1. Änderung und 1. Erweiterung“ (i. d. F. v. 11.06.2014) um die geplante 

Erweiterungsfläche ausgedehnt werden. 

4. PLANUNGSKONZEPT 

 Städtebauliches Konzept  

Die Gemeinde Sielenbach möchte Flächen zur Verfügung stellen, um insbesondere ortsan-

sässigen (zukünftigen) Gewerbetreibenden eine Möglichkeit anzubieten, in deren näheren 

Wohnumfeld ein Gewerbe aufzubauen und entsprechende Gebäude errichten zu können.  Im 

Rahmen der Umsetzung des Gewerbegebiets hat sich gezeigt, dass die bisherigen Festset-

zungen nicht zu dem städtebaulich gewünschten Ziel führen. Aufgrund dessen sollen mit die-

ser Bebauungsplanänderung und Erweiterung die Festsetzungen so angepasst werden, dass 

die Anforderungen angemessen berücksichtigt werden. Durch die Festsetzung einer Gewer-

begebietsfläche verschiebt sich die Ausgleichsfläche des Bebauungsplans Nr. 15 „An der 

Lichtstraße – 1. Änderung und 1. Erweiterung“ in Richtung Süden. Um auch den geänderten 
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naturschutzfachlichen Belangen gerecht zu werden, sollen Teile der Ausgleichsmaßnahmen 

erweitert werden. 

 Erschließung, Ver- und Entsorgung 

Das Baugebiet ist bereits über die bestehende Lichtstraße erschlossen, die von der von Lai-

mering nach Sielenbach führenden Kreisstraße AIC 29 abzweigt. Die Ver- und Entsorgung 

des Gebiets ist bereits gesichert. 

5. BESCHREIBUNG DER FESTSETZUNGEN 

Die 2. Änderung und 2. Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 15 „An der Lichtstraße“  ersetzt 

und erweitert seinem Geltungsbereich ausschließlich die nachfolgend genannten Festsetzun-

gen des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 15 „An der Lichtstraße – 1. Änderung und 1. 

Erweiterung“ (i. d. F. v. 11.06.2014) durch Planzeichen und durch Text.  

Die sonstigen Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 15 „An der Lichtstraße 

– 1. Änderung und 1. Erweiterung“ (i. d. F. v. 11.06.2014)  gelten weiterhin. 

 Art und Maß der baulichen Nutzung, Gestaltungsfestsetzungen 

Für die 2. Änderung und 2. Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 15 „An der Lichtstraße“ gilt 

weiterhin eine GRZ von 0,8 und eine GFZ von 2.4. Auch die maximalen Wand- und Firsthöhen 

sowie weitere Gestaltungsfestsetzungen gelten weiterhin, um ein einheitliches Ortsbild in die-

sem Gewerbegebiet zu gewährleisten. 

 Einfriedungen (11.2) 

Für ein Abfangen des südlich an den Geltungsbereich angrenzenden Hangs und zur Über-

windung von diesbezüglichen Höhenunterschieden sind Stützmauern künftig zulässig, wobei 

deren Zulässigkeit ausdrücklich nur innerhalb der in der Planzeichnung als Gewerbegeb iet 

ausgewiesenen Fläche und parallel zum südlichen Grenzverlauf gegeben ist und ihre maxi-

male Höhe eine Höhenlage von 486,00 487,00 m ü. NN nicht überschreiten darf. Hintergrund 

dieser Festsetzung sind die unterschiedlichen Höhenlagen der Grundstücke im Hangbereich. 

Die Höhe der Stützmauer soll sich dabei am natürlichen Geländeverlauf orientieren.  Das an-

fallende Niederschlagswasser des Hangs soll nicht auf die Nachbargrundstücke geleitet wer-

den. 

Ansonsten gelten für die Einfriedungen weiterhin die Festsetzungen des rechtskräftigen Be-

bauungsplans Nr. 15 „An der Lichtstraße – 1. Änderung und 1. Erweiterung“ (i. d. F. v. 

11.06.2014). 
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 Naturschutzfachliche Ausgleichsmaßnahmen (13.6) 

Die Umsetzung des geplanten Bauvorhabens führt zu einer nicht vermeidbaren Überformung 

und Veränderung von Ruderalflächen und Lagerflächen. Im Wesentlichen ergeben sich Aus-

wirkungen auf das Schutzgut Boden. Die verbleibenden Auswirkungen auf die Schutzgüter 

sind auszugleichen. 

Eingriff und Ausgleich werden unter Anwendung des Bayerischen Leitfadens zur naturschutz-

rechtlichen Eingriffsregelung in der Bauleitplanung „Bauen im Einklang mit Natur und Land-

schaft“ aus dem Jahr 2003 ermittelt. Die Ermittlung der Ausgleichsverpflichtung ist im Umwelt -

bericht unter D)4.2 dargestellt. 

Für die Kompensation des Eingriffs im Änderungsbereich ist ein Ausgleich in Höhe von 1.160 

1.218 m² erforderlich. Der Ausgleich erfolgt zum einen intern auf Fl.-Nr. 286, Gemarkung Sie-

lenbach, Gemeinde Sielenbach auf einer Teilfläche von 635 m² und zum anderen werden 525 

583 m² vom Ökokonto der Gemeinde Sielenbach auf Fl.-Nr. 800, Gemarkung Sielenbach, 

Gemeinde Sielenbach abgebucht. 

Auf Fl.-Nr. 286, Gemarkung und Gemeinde Sielenbach wird eine 2-reihige Hecke mit heimi-

schen, autochthonen Laubgehölzen auf einem extensiv genutzten Grünland angelegt.  Auf 

dem Ökokonto auf Fl.-Nr. 800, Gemarkung und Gemeinde Sielenbach erfolgte bereits eine 

Umwandlung von intensivem Grünland in extensives Grünland (Glatthaferwiese).  

Ansonsten gelten für die Grünordnung weiterhin die Festsetzungen des rechtskräftigen Be-

bauungsplans Nr. 15 „An der Lichtstraße – 1. Änderung und 1. Erweiterung“ (i. d. F. v. 

11.06.2014). 

6. UMWELTBELANGE 

Die Umweltbelange werden gem. § 2 Abs. 4 BauGB im Rahmen der Umweltprüfung in ei-

nem Umweltbericht berücksichtigt (§ 2a BauGB). Darin werden die ermittelten voraussichtli-

chen erheblichen Umweltauswirkungen beschrieben und bewertet. Der Umweltbericht ist ein 

gesonderter, selbstständiger Teil der Begründung zum Bebauungsplan. 

7. FLÄCHENSTATISTIK 

 

Geltungsbereich 2.084 m² 100,0 % 

Bauflächen (Gewerbegebiet) 792 838 m² 
38,0 40,2 

% 

Grünfläche (Ausgleichsfläche) 
1.292 1.246 

m² 

62,0 59,8 

% 
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D) UMWELTBERICHT 

gem. § 2a BauGB 

1. GRUNDLAGEN 

 Einleitung 

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist bei der Aufstellung von Bauleitplänen eine Umweltprüfung 

durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt wer-

den. 

 Kurzdarstellung des Inhalts und wichtiger Ziele des Bauleitplanes 

Im Rahmen der Umsetzung des Gewerbegebiets hat sich gezeigt, dass die bisherigen Fest-

setzungen nicht zu dem städtebaulich gewünschten Ziel führen. Aufgrund dessen sollen mit 

dieser Bebauungsplanänderung und Erweiterung die Festsetzungen so angepasst werden, 

dass die Anforderungen angemessen berücksichtigt werden. 

Der bestehende Bebauungsplan Nr. 15 „An der Lichtstraße – 1. Änderung und 1. Erweiterung“ 

(i. d. F. v. 11.06.2014) setzt für einen Teilbereich des Gewerbegebiets eine Ausgleichsfläche 

fest. Die gewerbliche Nutzung ist in diesem Bereich damit bislang nicht zulässig. Durch die 

Festsetzung dieser Gewerbegebietsfläche verschiebt sich die Ausgleichsfläche des Bebau-

ungsplans Nr. 15 „An der Lichtstraße – 1. Änderung und 1. Erweiterung“ in Richtung Süden. 

Um auch den geänderten naturschutzfachlichen Belangen gerecht zu werden, sollen Teile 

der Ausgleichsmaßnahmen erweitert werden. Durch die Verschiebung der Ausgleichsfläche 

soll der bestehende Geltungsbereich geringfügig erweitert werden. 

Der im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung notwendig werdende Ausgleichsbedarf wird 

gemäß des „Leitfadens zur Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“ ermittelt.  

 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten 

umweltrelevanten Ziele und ihre Berücksichtigung 

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne insbesondere "die 

Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 

insbesondere die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das 

Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt" zu berück-

sichtigen. 

Als Grundlage der Planung dienen das Naturschutzgesetz (BayNatSchG etc.), die Immissi-

onsschutz-Gesetzgebung, die Abfall- und Wassergesetzgebung und das Bundes-Boden-

schutzgesetz, das Landesentwicklungsprogramm Bayern (i. d. F. v. 01.06.2023), der Regio-

nalplan der Region Augsburg (i. d. F. v. 20.11.2007), der Flächennutzungsplan mit integrier-

tem Landschaftsplan der Gemeinde Sielenbach (i. d. F. v. 13.02.2022) und das Arten- und 

Biotopschutzprogramm (ABSP). 
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1.3.1 Flächennutzungsplan 

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan ist das Plangebiet als Gewebegebiet und Grünflä-

che ausgewiesen. Im Süden grenzt eine landwirtschaftliche Nutzfläche mit Gefahr der Boden-

erosion an. 

Aufgrund der geringfügigen Erweiterung der gewerblichen Flächen sowie der Ausgleichsflä-

chen und der nicht parzellenscharfen Betrachtung (Maßstab 1 : 5.000) eines Flächennut-

zungsplans, bedarf es keiner Flächennutzungsplanänderung im Zuge der Berichtigung. Die 

städtebaulichen Ziele des Flächennutzungsplans von Sielenbach stehen der 2. Änderung und 

2. Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 15 „An der Lichtstraße“ auch nicht entgegen.  

1.3.2 Rechtsgültiger Bebauungsplan 

Der Änderungsbereich liegt innerhalb des Bebauungsplans Nr. 15 „An der Lichtstraße – 1. 

Änderung und 1. Erweiterung“. Dieser soll mit der 2. Änderung und 2. Erweiterung des Be-

bauungsplans Nr. 15 „An der Lichtstraße“ geringfügig erweitert werden.  

1.3.3 Schutzgebiete 

Der Planungsumgriff befindet sich abseits jeglicher Schutzgebiete. Es werden weder Trink-

wasserschutzgebiete, noch Ökoflächenkataster, Naturschutzgebiete, Naturparks oder Natio-

nalparks berührt. Vogelschutzgebiete, Fauna-Flora-Habitat-Gebiete oder Biotope sind eben-

falls nicht von den Planungen betroffen. Weiter bleiben etwaige Landschaftsschutzgebiete 

oder Biosphärenreservate unberührt. 

1.3.4 Denkmalschutz 

Innerhalb des Änderungsbereichs sowie in der unmittelbaren Umgebung befinden sich keine 

Baudenkmäler, Bodendenkmäler, Ensembles oder landschaftsprägende Denkmäler. 

2. UMWELTAUSWIRKUNGEN BEI DURCHFÜHRUNG DER PLANUNG 

Nachfolgend wird eine Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 

abgegeben, einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich 

beeinflusst werden. Im Rahmen der Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei 

Durchführung der Planung werden insbesondere die möglichen erheblichen Auswirkungen 

während der Bau- und Betriebsphase von potentiellen, geplanten Vorhaben, in Bezug auf die 

Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7, Buchstaben a) bis i) BauGB, beschrieben. 

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumentativ. Dabei werden drei Stu-

fen unterschieden: geringe, mittlere und hohe Erheblichkeit.  

 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Bestandsaufnahme:  

Schutzgebiete des Naturschutzes sind nicht von der Planung betroffen. So befinden sich im 

Planbereich befinden weder amtlich kartierte Biotope, noch sind Flora-Fauna-Habitat-Gebiete 
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von der Planung berührt. Das nächstgelegene FFH-Gebiet „Paar und Ecknach“ befindet sich 

ca. 500 m östlich des Änderungsbereichs. 

Der Änderungsbereich ist im derzeit wirksamen Bebauungsplan als Ausgleichsfläche festge-

setzt. Vor Ort befinden sich allerdings Ruderalflächen, Lagerflächen und Stützmauern. Im 

Norden grenzt ein Gewerbegebiet bzw. Bauflächen für das Gewerbegebiet an und im Süden 

befindet sich ein intensiv bewirtschafteter Acker. Durch das bestehende Gewerbegebiet und 

die Kreisstraße ist bereits eine Vorbelastung vorhanden. 

Auswirkungen: 

Baubedingt ist mit erhöhten Schall- und Lichtemissionen sowie stofflichen Emissionen zu 

rechnen und es kann bei lärmempfindlichen Arten zu temporären Störungen führen. 

Anlagebedingt wird der Lebensraum für die vorkommenden Tier- und Pflanzenarten verklei-

nert. Die vorkommenden Arten können nach Süden in die geplante Ausgleichsfläche sowie 

die bestehende Ackerfläche ausweichen. 

Bewertung: 

Es ist von Auswirkungen mit einer geringen Erheblichkeit auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen 

und biologische Vielfalt auszugehen. 

 Schutzgut Boden 

Bestandsaufnahme:  

Gemäß der Übersichtsbodenkarte des BayernAtlas (Bay. Staatsministerium der Finanzen und 

für Heimat), liegt das Plangebiet im Bereich „53a“. In dieser Bodenkategorie finden sich vor-

herrschend Pelosol-Braunerde, gering verbreitet Braunerde- Pelosol (pseudovergleyt) aus 

Lehm bis Schluffton (Deckschicht) über Lehmton, selten Pelosol aus Lehmton (Molasse) . 

Angaben Bodenschätzung 

Bewertbare Bodenteilfunkti-

onen 

Bewertungs-

klasse 

Kulturart A 
Standortpotential für natürliche 

Vegetation 
3 

Bodenart sL Retentionsvermögen 3 

Zustands- / Bodenstufe 4 
Rückhaltevermögen für 

Schwermetalle 
4 

Entstehungsstufe / Klimastufe / 

Wasserverhältnisse 
D 

Ertragsfähigkeit 
3 

Boden- / Grünlandgrundzahl 56 MITTELWERT 3 

Acker- / Grünlandzahl 52 BEWERTUNGSERGEBNIS mittel 

Tabelle 1: Bodenschätzung 

Das Plangebiet hat aufgrund der Bodenschätzung derzeit eine mittlere Bedeutung für das 

Schutzgut Boden. 
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Auswirkungen: 

Baubedingt wird es Bodenabtrag und -auftrag sowie teilweise Bodenverdichtung geben. 

Anlagebedingt erhöht sich der Versiegelungsgrad durch die Erweiterung des Gewerbege-

biets gegenüber der jetzigen Nutzung als Ruderalfläche und Lagerfläche.  

Bewertung: 

Es ist mit Auswirkungen von mittlerer Erheblichkeit auf das Schutzgut Boden zu rechnen. 

 Schutzgut Fläche 

Bestandsaufnahme:  

Derzeit wird die Fläche als Ruderalfläche und Lagerfläche genutzt.  Im Bebauungsplan Nr. 15 

„An der Lichtstraße – 1. Änderung und 1. Erweiterung“ ist die Fläche als Ausgleichsfläche 

dargestellt. Im wirksamen Flächennutzungsplan ist die Fläche als Gewebegebiet und Grün-

fläche ausgewiesen und im Süden grenzt landwirtschaftliche Nutzfläche mit Gefahr der Bo-

denerosion an. 

Der Änderungsbereich hat derzeit eine mittlere Bedeutung für das Schutzgut Fläche. 

Auswirkungen: 

Baubedingt werden durch die Baustelleneinrichtung und Lagerflächen ggf. vorübergehend 

zusätzliche Flächen in Anspruch genommen. 

Anlagebedingt wird die Ausgleichsfläche zu einem Gewerbegebiet. Die Ausgleichsfläche ver-

schiebt sich in Richtung Süden. 

Bewertung: 

Aufgrund der geringfügigen Erweiterungsfläche ist von Auswirkungen mit einer geringen Er-

heblichkeit auf das Schutzgut Fläche auszugehen. 

 Schutzgut Wasser 

Bestandsaufnahme:  

Es befinden sich keine Oberflächengewässer, Überschwemmungsgebiete oder Trinkwasser-

schutzgebiete innerhalb des Änderungsbereichs oder im direkten Umfeld. Rund 60 m nörd-

lich des Plangebiets verläuft ein Entwässerungsgraben, der nur temporär Wasser führt. Öst-

lich verlaufen mit einer Entfernung von 600 m der Moosbach und 700 m die Ecknach. 

Demnach hat der Änderungsbereich derzeit eine geringe Bedeutung für das Schutzgut Was-

ser. 

Auswirkungen: 

Baubedingt wird es durch den Einsatz von Baumaschinen, durch Baustelleneinrichtungen und 

Lagerplätzen zur Verdichtung des Bodens kommen. 
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Anlagebedingt ergeben sich geringe Auswirkungen auf die natürliche Versickerung des Nie-

derschlagswassers und das Grundwasser. 

Bewertung: 

Es ist mit Auswirkungen von geringer Erheblichkeit auf das Schutzgut Wasser zu rechnen. 

 Schutzgut Klima / Luft 

Bestandsaufnahme:  

Der Änderungsbereich schließt an ein Gewerbegebiet an. Es ist bereits eine Vorbelastung 

durch das bestehende Gewerbegebiet und die Kreisstraße vorhanden. Die Frischluft- und 

Kaltluftbahnen verlaufen entlang von Moosbach und Ecknach, ca. 600 m östlich des Ände-

rungsbereichs. 

Das Plangebiet hat derzeit eine geringe Bedeutung für das Schutzgut Klima und Luft.  

Auswirkungen: 

Baubedingt kann es in der Luft zeitweise zu einer Anreicherung mit Staub und Verkehrsab-

gasen kommen. 

Anlagebedingt kann es durch das Versiegeln der Fläche zu zusätzlichen Aufheizeffekten im 

Änderungsbereich kommen. 

Bewertung: 

Es ist von Auswirkungen mit einer geringen Erheblichkeit auf das Schutzgut Klima / Luft aus-

zugehen. 

 Schutzgut Mensch 

Bestandsaufnahme:  

Der Änderungsbereich wird derzeit als Ruderfläche und Lagerfläche genutzt und hat keine 

Erholungsfunktion für den Menschen. Durch das bestehende Gewerbegebiet und die Kreis-

straße ist bereits eine Vorbelastung vorhanden. 

Das Plangebiet hat derzeit eine geringe Bedeutung für das Schutzgut Mensch. 

Auswirkungen: 

Baubedingt kann es zu vermehrtem Verkehrsaufkommen sowie Licht-, Lärm- und stofflichen 

Emissionen kommen. 

Anlagebedingt ist von keinem zusätzlichen Verkehrsaufkommen auszugehen. 

Bewertung: 

Es ist mit Auswirkungen von geringer Erheblichkeit auf das Schutzgut Mensch zu rechnen. 
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 Schutzgut Landschaft 

Bestandsaufnahme:  

Der Bereich der Bebauungsplanänderung ist dem Naturraum „Unterbayerisches Hügelland 

und Isar-Inn-Schotterplatten“ und der Untereinheit „Donau-Isar-Hügelland“ zuzuordnen. Der 

Landschaftsraum ist geprägt von einem bewegten Geländerelief mit Acker- und Waldflächen. 

Das Plangebiet hat derzeit eine mittlere Bedeutung für das Schutzgut Landschaft. 

Auswirkungen: 

Baubedingt wird es Baustelleneinrichtungsflächen geben, die sich zeitweise auf das Land-

schaftsbild auswirken. 

Anlagebedingt wird das bestehende Gewerbegebiet erweitert. Durch die geplante Eingrünung 

im Süden wirkt sich die Erweiterung wenig auf das Landschaftsbild aus. 

Bewertung: 

Es ist von Auswirkungen mit einer geringen Erheblichkeit auf das Schutzgut Landschaft aus-

zugehen. 

 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Bestandsaufnahme:  

Unter Kultur- und Sachgüter werden neben historischen Kulturlandschaften, geschützte oder 

schützenswerte Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler sowie alle weiteren Objekte (einschließ-

lich ihres notwendigen Umgebungsbezuges) verstanden, die als kulturhistorisch bedeutsam 

zu bezeichnen sind. Es befinden sich keine Bau- oder Bodendenkmäler im Änderungsbereich 

oder im direkten Umfeld. 

Somit hat der Änderungsbereich derzeit keine Bedeutung für das Schutzgut Kultur- und Sach-

güter. 

Auswirkungen und Bewertung: 

Das Planvorhaben hat keine Bedeutung für das Schutzgut Kultur- und Sachgüter. 

 Wechselwirkungen der Schutzgüter, Kumulierung der Auswirkungen 

Durch eine gegenseitige Beeinflussung der Schutzgüter bzw. Umweltbelange können wiede-

rum unterschiedliche Wirkungen hervorgerufen werden. Diese Wechselwirkungen sind bei 

der Beurteilung der Folgen eines Eingriffs zu betrachten, um sekundäre Effekte und Summa-

tionswirkungen zu erkennen und bewerten zu können. 

Bedeutende Wechselwirkungen ergeben sich zwischen den Schutzgütern Boden, Fläche und 

Wasser, da durch die Versiegelung Bodenfunktionen verloren gehen können, Fläche bean-

sprucht wird und auch der Wasserhaushalt des Bodens gestört wird. 
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Durch die Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete, unter 

Berücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicherweise be-

troffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die Nutzung natürlicher Ressourcen, 

ergeben sich keine erheblichen Auswirkungen. 

3. PROGNOSE ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES UMWELTZUSTANDES BEI 

NICHTDURCHFÜHRUNG DER PLANUNG („NULLVARIANTE“) 

Bei Nichtdurchführung der Planung würde die Fläche als Ausgleichsfläche, wie in BP Nr. 15 

„An der Lichtstraße – 1. Änderung und 1. Erweiterung“ festgesetzt, genutzt werden. Das heißt 

es müssten bestehende Lagerflächen verkleinert und Stützmauern zurückgebaut werden.  

4. GEPLANTE MAßNAHMEN ZUR VERMEIDUNG, VERRINGERUNG UND ZUM 

AUSGLEICH DER NACHTEILIGEN AUSWIRKUNGEN 

 Vermeidungsmaßnahmen bezogen auf die verschiedenen Schutzgüter  

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

- Ortsrandeingrünung mit heimischen Laubgehölzen 

Schutzgut Boden und Fläche 

- Verwendung von teilversickerungsfähigen Belägen 

Schutzgut Wasser 

- Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser auf dem Gelände und in Zis-

ternen 

Schutzgut Klima und Luft 

- Keine zusätzliche Beeinflussung von Kaltluftbahnen oder Frischluftschneisen, da an-

grenzend an bestehendes Gewerbegebiet 

Schutzgut Landschaftsbild 

- Ortsrandeingrünung mit heimischen Laubgehölzen 

Sonstige erhebliche Umweltauswirkungen 

Vermutlich keine erheblichen Auswirkungen sind zu folgenden Themen zu erwarten:  

- Art und Menge an Strahlung: Die ermöglichten Vorhaben lassen keine relevanten Aus-

wirkungen zu. 

- Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung:  Es ist von 

keiner erheblichen Zunahme der Abfälle auszugehen. Die ordnungsgemäße Entsorgung 

der Abfälle ist nach derzeitigem Kenntnisstand gesichert. 
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- Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt (zum Bei-

spiel durch Unfälle oder Katastrophen): Diese Risiken sind mit den ermöglichten Vorha-

ben nicht in erhöhtem Maße verbunden. 

- Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter Be-

rücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicherweise be-

troffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die Nutzung von natürlichen 

Ressourcen: Planungen in benachbarten Gebieten wurden in die Untersuchung mit ein-

bezogen. Weitere Auswirkungen sind nicht zu erwarten. 

- Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima (zum Beispiel Art und Ausmaß 

der Treibhausgasemissionen) und der Anfälligkeit der geplanten Vorhaben gegenüber 

den Folgen des Klimawandels: Die ermöglichten Vorhaben haben geringe Auswirkun-

gen auf das Mikroklima. Ein erheblicher Ausstoß von Treibhausgasen ist mit der Pla-

nung nicht verbunden. 

- Eingesetzte Techniken und Stoffe: Für die mögliche bauliche Erweiterung des Gewer-

begebietes werden voraussichtlich nur allgemein häufig verwendete Techniken und 

Stoffe angewandt bzw. eingesetzt. 

Die beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Öffentlichkeit 

werden im Rahmen der öffentlichen Auslegung aufgefordert, hierzu vorliegende Informatio-

nen mitzuteilen. 

 Ermittlung des Ausgleichsbedarfs 

Eingriff und Ausgleich werden unter Anwendung des Bayerischen Leitfadens zur naturschutz-

rechtlichen Eingriffsregelung in der Bauleitplanung „Bauen im Einklang mit Natur und Land-

schaft“ aus dem Jahr 2003 ermittelt. 

Die Umsetzung des geplanten Bauvorhabens führt zu einer nicht vermeidbaren Überformung 

und Veränderung von geplanten Ausgleichsflächen. Im Wesentlichen ergeben sich Auswir-

kungen auf das Schutzgut Boden. Die verbleibenden Auswirkungen auf die Schutzgüter sind 

auszugleichen. 
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Abbildung 4: Bisherige Ausgleichsfläche (gelb), Eingriffsfläche Bebauungsplanänderung (rot), Erweiterung interne Ausgleichs-

fläche (blau) 

Im Folgenden wird die Ausgleichsermittlung, die sich durch die Bebauungsplanänderung 

ergibt, tabellarisch dargestellt: 

 

Tabelle 2: Berechnung Eingriff 

Der Eingriff in die bisherige Ausgleichsfläche von BP Nr. 15 „An der Lichtstraße – 1. Änderung 

und 1. Erweiterung“ ist mit dem Faktor 1 auszugleichen. 

Zusätzlich ist der Ausgleich für den neuen Eingriff zu berechnen. Dabei ist mit einem Faktor 

von 0,45 (Feld A I) wie in BP Nr. 15 „An der Lichtstraße – 1. Änderung und 1. Erweiterung“ 

zu rechnen. 

Insgesamt ist durch die 2. Änderung und 2. Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 15 „An der 

Lichtstraße“ ein Ausgleichsbedarf von 1.160 1.218 m² erforderlich. 

Beschreibung Fläche (m²) Kompensationsfaktor Ausgleichsbedarf (m²)

Eingriffsfläche (bisherige Ausgleichsfläche) 840,00 1 840,00

Ausgleich für den Eingriff 840,00 0,45 378,00

1.218,00Summe des Ausgleichsbedarfs in Quadratmetern
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Ausgleichsmaßnahmen  

Für die Kompensation des Eingriffs durch die Bebauungsplanänderung sind Ausgleichsflä-

chen in Höhe von 1.160 1.218 m² bereitzustellen. 

Der Ausgleich erfolgt zum einen intern auf Flurnummer 286, Gemarkung Sielenbach, Ge-

meinde Sielenbach auf einer Teilfläche von 635 m² und zum anderen werden 525 583 m² vom 

Ökokonto der Gemeinde Sielenbach auf Flurnummer 800, Gemarkung Sielenbach, Gemeinde 

Sielenbach abgebucht.  

Auf Fl.-Nr. 286, Gemarkung und Gemeinde Sielenbach wird eine 2-reihige Hecke mit heimi-

schen, autochthonen Laubgehölzen auf einem extensiv genutzten Grünland angelegt. 

Auf den Fl.-Nrn. 286/7, 286/8, 286/9, 286/10, 286/11, jeweils Gemarkung und Gemeinde Sie-

lenbach wird eine 2- bis 3-reihige Hecke mit heimischen, autochthonen Laubgehölzen auf 

einem extensiv genutzten Grünland angelegt. 

Auf dem Ökokonto auf Fl.-Nr. 800, Gemarkung und Gemeinde Sielenbach erfolgte bereits 

eine Umwandlung von intensivem Grünland in extensives Grünland (Glatthaferwiese). 

Der Ausgleichsbedarf von 1.160 1.218 m², der durch die Bebauungsplanänderung entsteht, 

kann somit vollständig gedeckt werden. 

 

Tabelle 3: Berechnung Ausgleich 

Insgesamt ergibt sich folgende Bilanz für BP Nr. 15 „An der Lichtstraße“: 

- Ausgleichsfläche 1 (gebietsintern) 2.200 2.160 m² 

- Ausgleichsfläche 2 (gebietsextern) 3.001 m² 

- Ausgleichsfläche 3 (gebietsextern – Ökokonto) 1.039 1.097 m² 

5. ALTERNATIVE PLANUNGSMÖGLICHKEITEN 

Die unter D) 2 genannten erheblichen Auswirkungen würden in ähnlicher Art und Weise auch 

an anderen Standorten zum Tragen kommen und sind am gewählten Standort durch Vorbe-

lastungen des bestehenden Gewerbegebiets verhältnismäßig niedrig. 

Lage Fläche (m²)

Fl.-Nr. 286, Gemarkung Sielenbach, 

Gemeinde Sielenbach
635,00

Abbuchung Gemeindliches Ökokonto, Fl.-

Nr. 800, Gemarkung Sielenbach, Gemeinde 

Sielenbach

583,00

1.218,00Summe des Ausgleichs in Quadratmetern

2-reihige Hecke (Planung)

extensives Grünland (Bestand)

Maßnahmen
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6. MONITORING 

Die Gemeinde Sielenbach überwacht gem. § 4c BauGB die erheblichen Umweltauswirkungen 

die auf Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, um insbesondere unvorhergese-

hene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete 

Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. 

Gegenstand der Überwachung ist auch die Darstellungen und Festsetzungen der Flächen 

und/oder Maßnahmen zum Ausgleich (§ 1a Abs. 3 BauGB). Nach einer Dauer von 3 Jahren 

ist zu prüfen, ob die Ausgleichsmaßnahmen gemäß den Festsetzungen des Bebauungsplans 

umgesetzt wurden. 

7. BESCHREIBUNG DER METHODIK 

Der Umweltbericht wurde methodisch folgendermaßen aufgebaut:  

Die Bestandsaufnahme der umweltrelevanten Schutzgüter erfolgte auf der Grundlage der Da-

ten des Flächennutzungsplanes, der Erkenntnisse, die im Rahmen der Ausarbeitung des 2. 

Änderung und 2. Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 15  „An der Lichtstraße“ entstanden, 

eigener Erhebungen vor Ort sowie der Literatur der übergeordneten Planungsvorgaben, LEP, 

RP, etc. Für die Eingriffsregelung wurde der Bayerische Leitfaden verwendet (s.o.).  

Als Unterlagen wurden verwendet: 

- Bay. Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen: Bauen im Einklang 

mit Natur und Landschaft – Ein Leitfaden. (Januar 2003) 

- Bay. Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz: Der Umweltbe-

richt in der Praxis – Leitfaden zur Umweltprüfung in der Bauleitplanung. (2. Auflage, 

Januar 2007) 

- Bayerisches Fachinformationssystem Naturschutz: FIN-WEB (Online-Viewer), Biotop-

kartierung Bayern 

- BIS-Bayern (Bayerisches Landesamt für Umwelt): GeoFachdatenAtlas (Bodeninforma-

tionssystem Bayern) 

- Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG), in der Fassung vom 23.02.2011 

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), in der Fassung vom 07. August 2013 

- Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan der Gemeinde Sielenbach in der 

Fassung vom 13.02.2022 

- Regionaler Planungsverband Augsburg: Regionalplan Region Augsburg (RP 9) in der 

Fassung vom 20.11.2007, Teilfortschreibung Ziel BIV 3.1.3 in der Fassung vom 

03.03.2021. 

- Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) in der Fassung vom 01.06.2023 (nichtamt-

liche Lesefassung) 

- eigene Erhebungen 
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Der Umweltbericht stellt eine vorläufige Fassung entsprechend dem bisherigen Planungs- 

und Kenntnisstand dar. Im Rahmen des weiteren Verfahrens wird der Bericht parallel zur 

Konkretisierung der Planung und unter Berücksichtigung neuer Erkenntnisse (ergänzende o-

der vertiefende Untersuchungen, Stellungnahmen/Anregungen aus der Beteiligung der Öf-

fentlichkeit bzw. der Fachbehörden) angepasst und konkretisiert.  

8. ZUSAMMENFASSUNG 

Durch die geplante Bebauungsplanänderung sollen geringfügige Gewerbegebietsflächen 

festgesetzt werden. Die Ausgleichsfläche verschiebt sich dadurch in Richtung Süden und 

neuer Ausgleichbedarf wird benötigt. 

Die vorläufige Bewertung der Umweltauswirkungen des geplanten Vorhabens ergibt, dass für 

das Schutzgut Boden Auswirkungen mit einer mittleren Erheblichkeit zu erwarten sind, für die 

anderen Schutzgüter jedoch lediglich Beeinträchtigungen geringer Erheblichkeit gegeben 

sind. Das Schutzgut Kultur- und Sachgüter ist durch das Planvorhaben nicht betroffen. 

Abschließend lässt sich feststellen, dass durch die Planung keine erheblichen Beeinträchti-

gungen zu erwarten sind. 

Die folgende Tabelle zeigt zusammenfassend die Ergebnisse zur Bewertung der Auswirkun-

gen auf die Schutzgüter: 

Schutzgut  Erheblichkeit der Auswirkung 

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt  gering 

Boden mittel 

Fläche gering 

Wasser gering 

Klima und Luft gering 

Mensch gering 

Landschaftsbild gering 

Kultur- und Sachgüter  keine 

 


